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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt die nebenstehenden Ausführungen 
zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem Vorhaben die Grundzüge der 
Planung nach raumordnerischen Maßstäben nicht berührt werden. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass dem Vorhaben keine Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung entgegenstehen. 
 
Die abschließenden Hinweise werden berücksichtigt. 
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1. 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1. 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt die nebenstehenden Ausführungen 
zur Kenntnis. 
 
Nach der öffentlichen Auslegung sowie der Behördenbeteiligungen ergaben 
sich Änderungen, die eine erneute Auslegung erfordern.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht entschied am 18.07.2023 (4 CN 3.22), dass 
§ 13b BauGB insgesamt unanwendbar ist. Eine unionsrechtskonforme Ausle-
gung des § 13b BauGB sei nicht möglich. 
 
In Abstimmung mit dem Landkreis (25.09.2023) ergaben sich zwei Optionen 
zum weiteren Verfahren. Zum einen besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, 
die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 mit dem gesamten Geltungsbe-
reich des Ursprungsbebauungsplanes in zwei unterschiedlichen Planverfahren 
weiterzuführen. Die nördliche Teilfläche sowie die südliche Teilfläche würden 
im Regelverfahren sowie die übrigen Bereiche im Verfahren nach § 13a BauGB 
fortgeführt werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes ebenfalls auf den gesamten Bereich des Ursprungsplanes 
zu beziehen und die Änderung im Regelverfahren aufzustellen. Hier würde die 
Gemeinde zwischen Innen- und Außenbereichen unterscheiden und daher le-
diglich für den Außenbereich eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ermitteln. 
Die Gemeinde hat die Optionen beraten und wird die 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 29 auf das Regelverfahren umstellen und zwischen Innen- und 
Außenbereiche unterscheiden. 
 
Zu 1.1 
Die Aufstellung des Ursprungsbebauungsplanes Nr. 29 erfolgte zunächst in ei-
nem Verfahren nach § 13a BauGB. Im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wies der 
Landkreis Nordwestmecklenburg auf eine Prüfung des beschleunigten Verfah-
rens hin, da der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 Außenbereichs-
flächen umfasste. Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel entschied sich im Rah-
men der Abwägung zu einer Verfahrensumstellung auf den damals neuen 
§ 13b BauGB. Der Ursprungsbebauungsplan Nr. 29 wurde 2017 nach Maß-
gabe des § 13b BauGB rechtskräftig.  
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Das Bundesverwaltungsgericht entschied am 18.07.2023 (4 CN 3.22), dass 
§ 13b BauGB insgesamt unanwendbar ist. Eine unionsrechtskonforme Ausle-
gung des § 13b BauGB sei nicht möglich. Demnach wird die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 für den gesamten Geltungsbereich des Ursprungspla-
nes auf das Regelverfahren umgestellt und ein erneuter Entwurf erarbeitet. 
 
Zu 1.2 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 29 zunächst im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt 
wurde. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung wird die Gemeinde auf ein Re-
gelverfahren umstellen und die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 er-
neut auslegen. 
 
Zu 1.3 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Gemeinde aufgrund des Urteils des 
Bundeverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 dazu entschieden hat, die Ände-
rung des Bebauungsplanes auf ein Regelverfahren umzustellen. 
Eine Prüfung und Darlegung der Anwendungsvoraussetzungen gemäß § 13a 
BauGB ist demnach nicht mehr erforderlich. 
 
Zu 1.4 
Wie bereits erwähnt, wurde die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 zu-
nächst im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Aufgrund 
der aktuellen Rechtsprechung entschied sich die Gemeinde dazu, auf das Re-
gelverfahren umzusteigen. Entsprechende Ausführungen werden in die Be-
gründung aufgenommen.  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger       Abwägung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel 

 7 

 
Zu Präambel 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass eine Umstellung auf ein Regelverfahren 
erfolgt, sodass die Präambel dahingehend geändert wird. 
 
Zu Bekanntmachung 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt den nebenstehenden Hinweis zur 
Einstellung der Auslegungsunterlagen inkl. Bekanntmachung in das Bau- und 
Planungsportal M-V zur Kenntnis und beachten diesen bei zukünftigen Ausle-
gungen von in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen. 
 
Zu 1.1 
Die Gemeinde hat sich mit den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen inner-
halb der Allgemeinen Wohngebiete auseinandergesetzt. Die Gemeinde beab-
sichtigt, den Tourismus auf bestimmte Orte zu konzentrieren und derzeit über-
wiegend vom Tourismus geprägte Ortslagen zu stärken und zu fördern. Ortsla-
gen, die aktuell nicht so intensiv durch touristische Angebote wie u.a. Über-
nachtungsmöglichkeiten geprägt sind, möchte die Gemeinde als Dauerwohn-
orte sichern, so auch Wangern. 
Die Ortslage Wangern ist bereits jetzt überwiegend durch Dauerwohnen ge-
prägt. Die Wohnfunktion soll auch zukünftig gesichert werden. 
Die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit 
Ausnahme von Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO werden daher für un-
zulässig erklärt.  
Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 3) werden alle Aus-
nahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO für unzulässig erklärt, da die Gemeinde be-
strebt ist, in diesem Bereich mehrgeschossigen Mietwohnraum bereitzustellen. 
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Durch die Gemeinde wurde eine Bestandaufnahme erstellt, um die tatsächlich 
vorhandenen Nutzungen zu identifizieren. Für die vorhandenen Nutzungen 
werden Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz getroffen, um diese 
planungsrechtlich zu sichern und gleichzeitig Erweiterungen zu ermöglichen. 
 
 
Die Begründung wird ergänzt. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt die allgemeinen Hinweise zum 
Brandschutz zur Kenntnis und beachtet diese. 
 
 
 
Die Hinweise zur Erreichbarkeit bebaubarer Flächen werden zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet. 
 
Die Gebäude befinden sich nicht mehr als 50 m von öffentlichen Verkehrsflä-
chen entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Löschwasserversorgung zur Kenntnis 
und weist darauf hin, dass mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 
keine Änderungen an der Löschwasserversorgung vorgenommen werden. 
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Für die Gemeinde Ostseebad Insel Poel liegt ein Brandschutzbedarfsplan vor. 
In der Ortslage Wangern befindet sich im Bereich der Ortsdurchfahrtsstraße 
L121 ein Hydrant mit einer Leistung von 96 m³/h. Zudem befinden sich zwei 
Teiche in der Ortslage. Die Löschwasserversorgung hat seit Jahren Bestand 
und ist daher gesichert. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass keine Änderun-
gen vorzunehmen sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine entgegenstehenden Belange 
bestehen. 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die er-
wähnte Stellungnahme zum Ursprungsbebauungsplan wurde bereits 2017 be-
rücksichtigt. 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens wird die Höhe der geplanten Ge-
bäudegründung (Flurstück 24) und der Wasserspiegel des angrenzenden Klei-
engewässers mit der Gemeinde abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Abfall- und Bodenschutzbe-
hörde keine entgegenstehenden Belange hervorbringt. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass keine entgegen-
stehenden Belange hervorgebracht wurden. 
 
Aufgrund der derzeit festgesetzten Grundflächenzahlen und der bestehenden 
Bebauungen weist die Ortslage Wangern eine aufgelockerte Bebauungsstruk-
tur mit einer geringen Verdichtung auf. Die Gemeinde ist bestrebt, die Ortslage 
in ihrer Bestandssituation zu stärken und eine dem Ortsbild entsprechende 
städtebauliche Arrondierung des südlichen Ortsrandes zu ermöglichen. Eine 
Verdichtung durch die Erhöhung der zulässigen Wohnungen in Wohngebäuden 
würde dem ländlichen Charakter zuwiderlaufen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme der unteren Natur-
schutzbehörde auf entgegenstehende Belange hinweist, die im Rahmen der 
bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden müssen. 
 
 
 
 
Zu 1. Eingriffsregelung/Baumschutz 
Die Gemeinde nimmt die gesetzlichen Grundlagen zur Kenntnis. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 zunächst im 
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wurde. Aufgrund der aktuellen Recht-
sprechung entschied sich die Gemeinde dazu, die Änderung im Regelverfahren 
fortzuführen. Die Verfahrensumstellung geht mit einem erneuten Entwurf sowie 
einer erneuten Auslegung einher.  
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Der Passus aus dem Umweltbericht wird in die Hinweise der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 aufgenommen. Da dieser Passus seine Rechtsgrund-
lage im § 18 NatSchAG M-V findet, ist er als Hinweis und nicht als Festsetzung 
mitaufzunehmen. Auch ohne Festsetzung im Bebauungsplan ist der § 18 
NatSchAG M-V gültig. 
 
Durch die vorliegende Planung werden keine Beeinträchtigungen geschützter 
Bäume hervorgerufen. 
 
Der Hinweis zum Beschließen von Bebauungsplänen wird zur Kenntnis genom-
men. Es sind keine Ausnahmen / Befreiungen notwendig und es wurden keine 
Verbotstatbestände ausgelöst. 
 
 
Zu 2. Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass kein NSG oder LSG betroffen ist. 
 
Zu 3. Biotopschutz/SPA 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von der Planänderung keine Verände-
rungen oder Störungen ausgehen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des SPA „Wismarbucht und Salzhaff“ in die für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteile führen können. 
 
Ebenso wird zur Kenntnis genommen, dass die Planänderung nicht zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung von Biotopen, die nach § 20 Abs. 1 NatSchAG 
besonders geschützt sind, führt. 
 
 
 
Zu 4. Artenschutz 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass artenschutzrechtliche Belange durch 
die Planänderung nicht berührt werden. 
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Zu 5. Natura 2000/GGB 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Beeinträchtigung der Schutz- und 
Erhaltungsziele von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung durch die 
Umsetzung der vorliegenden Planung nicht erkennbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen und neue 
Erschließungsstraßen nicht geplant sind. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Straßenbaulastträger keine 
Einwände bestehen.  
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 29 keine Auswirkungen auf die Abfallentsorgung hat.  
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plange-
biet diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes befinden. Wei-
ter nimmt die Gemeinde die Hinweise zur Kenntnis und beachtet, dass auf den 
Erhalt zu achten ist und bei ggf. Baumaßnahmen die Punkte zu sichern sind.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit Grenzpunkten der Flurstücksgren-
zen gleichermaßen zu verfahren ist. 
 
Die Gemeinde nimmt den nebenstehenden Hinweis zur Zuständigkeit und Kos-
tenpflicht durch den Verursacher bei Beschädigungen oder Verlust der Punkte 
zur Kenntnis. 
 
Der Hinweis, dass keine Überprüfung einer Übereinstimmung der Planungsun-
terlagen mit dem aktuellen Liegenschaftskataster erfolgte, wird zur Kenntnis 
genommen. Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel weist darauf hin, dass der 
Geltungsbereich vor Satzungsbeschluss durch einen öffentlich bestellten Ver-
messer auf seinen katastermäßigen Bestand geprüft wird.  
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Die nebenstehende Karte wird beachtet. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt 
für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern keine Stellungnahme 
abgibt. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass keine landwirt-
schaftlichen Flächen betroffen sind und keine Bedenken sowie Anregungen ge-
äußert werden. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet teilweise im Be-
reich eines Bodenordnungsverfahrens befindet, Bedenken jedoch nicht geäu-
ßert werden. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das StALU als Fachbehörde für Natur-
schutz u.a. für das Management und die Managementplanung in den Natura 
2000-Gebieten zuständig ist. 
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Der nebenstehende Hinweis zur Zuständigkeit der Sicherung und Entwicklung 
der Natura 2000-Gebiete wird zur Kenntnis genommen. 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde ebenfalls gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
 
 
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt die nebenstehenden Ausführungen 
zum Europäischen Vogelschutzgebiet zur Kenntnis. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB ist eine Umweltprüfung in einem zeitlich nach-
folgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf die zusätzli-
chen oder andere erhebliche Umweltauswirkungen zu beschränken. 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 umfasst 
vollständig den Geltungsbereich der Ursprungsplanung. Zusätzliche oder er-
hebliche Umweltauswirkungen sind nicht betroffen.  
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel weist darauf hin, dass die Verträglichkeit 
der Planungsziele mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebeites bereits 
in dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 29 bzw. mit der 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes festgestellt wurde. Im Zusammenhang mit der Aufstellung der 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde erfolgte eine ausführ-
liche Untersuchung der FFH- / SPA-Verträglichkeit. Die mit der 4. Änderung 
des Flächennutzungsplanes betrachteten Plangebiete u.a. der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 29 wirken sich insgesamt nicht in erheblichem 
Maße negativ auf die Erhaltungsziele des FFH-/ SPA-Gebiet aus.  
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Stellungnahme der Unteren Na-
turschutzbehörde keine Habitate der Zielarten der Natura 2000-Gebiete betrof-
fen sind und von keinen Veränderungen oder Störungen auszugehen ist, die 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des SPA führen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine wasserwirtschaftlichen Beden-
ken bestehen. 
 
Der nebenstehende Hinweis zum Altlasten- und Bodenschutzkataster wird zur 
Kenntnis genommen. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.  
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde bereits in die Begründung 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 aufgenommen. 
 
 
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plange-
biet und seiner immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung keine Anlagen, 
die nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt bzw. angezeigt wurden 
befinden und eine Betroffenheit daher nicht gegeben ist.  
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Geltungsbereich keine Fest-
punkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern befinden. Das Merkblatt wird beachtet. 
 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde ebenfalls als Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das LPBK M-V aufgrund des begrenz-
ten Umfangs und fehlender Landesrelevanz nicht zuständig ist. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg 
ebenfalls als Träger öffentlicher Belange beteiligt wurde.  
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass eine rechtzeitige 
Auskunftsersuchung vor Bauausführung auf der Homepage des LPBK M-V 
empfohlen wird. 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Landgesellschaft M-V vom Minis-
terium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vor-
pommern mit der Verwaltung und Verwertung landeseigener Flächen beauf-
tragt worden ist. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine landeseigenen Flächen betroffen 
sind und daher keine Einwände bestehen. 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass das LUNG M-
V keine Stellungnahme abgibt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine forstrechtlichen Belange festge-
stellt wurden und das Landesforstamt ihr Einvernehmen erteilt. 
 
 
 
 
 
Die Begründung zum Einvernehmen der Landesforst wird von der Gemeinde 
Ostseebad Insel Poel zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass unter Beachtung 
der nachstehenden Hinweise in verkehrlicher, straßenbaulicher und straßen-
rechtlicher Hinsicht kein Bedenken bestehen. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass keine bergbau-
lichen Belange nach BBergG sowie keine Belange nach EnWG in der Zustän-
digkeit des Bergamtes Stralsund berührt werden. 
 
Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen oder 
Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vorliegen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass wahrscheinlich 
keine BVVG-Vermögenswerte betroffen sind. Weiterhin wird zur Kenntnis ge-
nommen, dass, sollten tatsächlich keine Vermögenswerte betroffen sein, ein 
Verzicht auf weitere Beteiligung erklärt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehend aufgeführten Sachverhalte werden beachtet. 
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Die nebenstehend aufgeführten Sachverhalte werden beachtet. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, 
dass gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Abgabe von Stellungnahmen innerhalb ei-
nes Monats zu erfolgen hat. Die Gemeinde hat mit Schreiben vom 20.12.2022 
um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 14.02.2023 gebeten. Die Stellung-
nahme des Zweckverbandes Wismar ist am 03.03.2023 und daher nicht frist-
gerecht eingegangen. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden im Bauaus-
schuss der Gemeinde bereits am 02.03.2023 beraten. Die Gemeinde möchte 
den Zweckverband Wismar bitten, für zukünftige Beteiligungsverfahren Stel-
lungnahmen fristgerecht abzugeben oder zumindest bei der Gemeinde um eine 
Fristverlängerung zu bitten. 
 
Die Flurstücksnummer ist der Planzeichnung zu entnehmen. Es handelt sich 
um das Flurstück 24, der Flur 3 Gemarkung Weitendorf. 
 
Der Nutzungsschablone der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 ist zu 
entnehmen, dass innerhalb des festgesetzten WA 1 maximal eine Wohneinheit 
je Hauptgebäude zulässig ist. 
 
Konkrete Aussagen zum künftigen Wasserbedarf sowie zum Schmutzwasser-
anfall werden auf Ebene der Ausführungsplanung / Baugenehmigungsverfah-
ren mit dem Zweckverband abgestimmt. Diese Angaben sind nicht Bestandteil 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass für die Ortslage Wangern die Ver- und 
Entsorgung bereits gesichert ist. Durch die Ausweisung der neuen Wohnbau-
fläche (Flurstück 24) werden keine Änderungen an der Ver- und Entsorgung 
vorgenommen. 
 
Trinkwasserversorgung 
Die Hinweise zum bestehenden Trinkwassernetz, zu Anschlussmöglichkeiten 
sowie dem Schutz der Leitungen bei Baumaßnahmen werden von der Ge-
meinde zur Kenntnis genommen.   
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Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschzwecken 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis. 
Für die Gemeinde Ostseebad Insel Poel liegt ein Brandschutzbedarfsplan vor. 
In der Ortslage Wangern befindet sich im Bereich der Ortsdurchfahrtsstraße 
L121 ein Hydrant mit einer Leistung von 96 m³/h. Zudem befinden sich zwei 
Teiche in der Ortslage. Die Löschwasserversorgung hat seit Jahren Bestand 
und ist daher gesichert. 
 
Schmutzwasserentsorgung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich in der Ortslage Wangern ein zent-
rales Schmutzwassernetz befindet. Weiter nimmt die Gemeinde zur Kenntnis, 
dass Grundstücke südlich der Flurstücke 23 bzw. 27/1 der Flur 3 ebenfalls über 
eine Druckentwässerung erschlossen werden. Der Hinweis wird in die Begrün-
dung aufgenommen. 
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass die weitere Er-
schließungsplanung Trinkwasser und Schmutzwasser mit dem Zweckverband 
Wismar abzustimmen sind. Der Hinweis wird berücksichtigt und in die Begrün-
dung aufgenommen. 
 
Niederschlagswasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich in der Ortslage Wangern ein Re-
genkanalnetz befindet. Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass das Netz 
nicht durch den Zweckverband betrieben wird. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass das auf den Grundstücken anfallende 
Niederschlagswasser auf den Grundstücksflächen zur Versickerung zu brin-
gen ist.  
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Die nebenstehende Karte wird zur Kenntnis genommen. 
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Die überlassenen Bestandspläne werden nur für interne Zwecke verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass die Telekom 
keine Einwände hat, wenn die erforderlichen Unterhaltungs- und Erweiterungs-
maßnahmen am ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit möglich sind. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Versorgung mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur beim Bauherrenservice der Telekom telefonisch beauftragt 
werden kann. Des Weiteren wird zur Kenntnis genommen, dass eine offizielle 
vergebene Wohnadresse mit Hausnummern für die Anmeldung eines Hausan-
schlusses unerlässlich ist. 
 
Die nebenstehenden Hinweise zum Kabelschutz bei der Bauausführung wer-
den beachtet. 
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Der Übersichtsplan zu den Leitungsplänen wird beachtet. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass die nebenste-
henden Anlagenbetreiber nicht betroffen sind. 
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Der dargestellte Bereich entspricht dem Geltungsbereich der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 der Gemeinde Ostseebad Insel Poel. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine Anlagen und 
keine zurzeit laufenden Planungen der ONTRAS Gastransport GmbH befinden 
und keine Einwände bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Änderung oder Erweiterung des 
Geltungsbereiches eine erneute Anfrage erfordern. 
 
Die Gemeinde nimmt den nebenstehenden Hinweis zur erneuten, rechtzeitigen 
Anfrage durch den Bauausführenden zur Kenntnis und beachtet diesen. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird beachtet. 
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Die nebenstehende Karte wird beachtet. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plange-
biet keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden 
oder geplant sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Leitungsauskünfte über das Planaus-
kunftsportal angefragt werden können. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass aufgrund von Zeit- und Kostenersparnis-
sen weiterhin die Einholung der Stellungnahmen schriftlich per E-Mail erfolgen 
wird. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass die WSV grund-
sätzlich keine Bedenken hat. 
 
 
 
Das Plangebiet befindet sich mind. 1,5 km von Wasserstraßen entfernt. Eine 
optische Wirkung von Objekten im Plangebiet auf Schiffsführer ist daher aus-
geschlossen. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel setzt sich im Folgenden mit der eingegan-
genen privaten Stellungnahme auseinander. 
 

Die Gemeinde weist darauf hin, dass mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
Nr. 29 auf dem betreffenden Grundstück ausschließlich die Errichtung von Ein-
zelhäusern zulässig ist. 
 
Nach der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligungen erga-
ben sich aufgrund der aktuellen Rechtsprechung neue Erkenntnisse, die eine 
erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
Die Gemeinde hat sich mit den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen inner-
halb der Allgemeinen Wohngebiete auseinandergesetzt. Die Gemeinde beab-
sichtigt, den Tourismus auf bestimmte Orte zu konzentrieren und derzeit über-
wiegend vom Tourismus geprägte Ortslagen zu stärken und zu fördern. Ortsla-
gen die aktuell weniger durch touristische Angebote wie u.a. Übernachtungs-
möglichkeiten geprägt sind, möchte die Gemeinde als Dauerwohnorte sichern, 
so auch Wangern.  
In der Ortslage Wangern liegt der Fokus bereits jetzt auf dem Wohnen. Die 
Wohnfunktion in Wangern soll gesichert werden. 
Die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit 
Ausnahme von untergeordneten Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO wer-
den daher für unzulässig erklärt.  
 
Die Gemeinde weist auf Folgendes hin: 
Die bestehenden gewerblichen Betriebe in der Ortslage Wangern haben mate-
riellen Bestandsschutz, sodass diese keine etwaigen Schließungen zu befürch-
ten haben. Aufgrund der eingegangenen privaten Stellungnahmen hat sich die 
Gemeinde erneut mit der zulässigen Art der baulichen Nutzung auseinander-
gesetzt.   
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Durch die Gemeinde wurde eine Bestandserhebung der Nutzungen in der Orts-
lage Wangern durchgeführt. Für die bestehenden gewerblichen Betriebe sowie 
die vorhandenen Ferienwohnungen werden Festsetzungen zum erweiterten 
Bestandsschutz getroffen. 
 
Mit den ergänzenden Festsetzungen beabsichtigt die Gemeinde, den vorhan-
denen Betrieben die derzeitigen Nutzungen planungsrechtlich zu sichern und 
ggf. Erweiterungen zu ermöglichen. Diese Festsetzungen werden im Rahmen 
des erneuten Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 in den 
Teil B – Text aufgenommen.  
 
Die Errichtung eines Lesecafés ist bereits und auch mit der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 zulässig.  
Abhängig von der Entscheidung, ob das Lesecafé als Schankwirtschaft oder 
als kulturelle Einrichtung betrieben wird, ist der Betrieb einer solchen Einrich-
tung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 BauNVO allgemein zulässig. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
 
Die Gemeinde setzt sich im Folgenden mit der eingegangenen privaten Stel-
lungnahme auseinander. 
 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu.  
 
Die Gemeinde hat sich mit den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen inner-
halb der Allgemeinen Wohngebiete auseinandergesetzt. Die Gemeinde beab-
sichtigt, den Tourismus auf bestimmte Orte zu konzentrieren und derzeit über-
wiegend vom Tourismus geprägte Ortslagen zu stärken und zu fördern. Ortsla-
gen, die aktuell weniger durch touristische Angebote wie u.a. Übernachtungs-
möglichkeiten geprägt sind, möchte die Gemeinde als Dauerwohnorte sichern, 
so auch Wangern.  
In der Ortslage Wangern liegt der Fokus bereits jetzt auf dem Wohnen. Die 
Wohnfunktion in Wangern soll gesichert werden. 
Die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit 
Ausnahme von untergeordneten Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO wer-
den daher für unzulässig erklärt.  
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Zu 2. und 3. 
Die Gemeinde weist an dieser Stelle darauf hin, dass die Ausweisung von Bau-
flächen im Süden des Geltungsbereiches planungsrechtlich unabhängig von 
dem Zulässigkeitsrahmen der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Plange-
bietes ist. 
 
Die bestehenden gewerblichen Betriebe sowie Beherbergungseinrichtungen in 
der Ortslage Wangern haben materiellen Bestandsschutz. Der vorgelegte Be-
bauungsplan greift somit nicht in bestehende Ferienwohnungsvermietungen 
ein. Diese können auf der Grundlage des materiellen Bestandsschutzes weiter 
betrieben werden. Die Inhalte des damaligen Einigungsvertrages schaffen hier 
Rechtssicherheit. 
 
Aufgrund der eingegangenen privaten Stellungnahmen hat sich die Gemeinde 
erneut mit der zulässigen Art der baulichen Nutzung auseinandergesetzt. Durch 
die Gemeinde wurde eine Bestandserhebung der bestehenden Nutzungen in 
der Ortslage Wangern durchgeführt. Für die bestehenden gewerblichen Be-
triebe sowie die vorhandenen Ferienwohnungen werden Festsetzungen zum 
erweiterten Bestandsschutz getroffen. Mit den ergänzenden Festsetzungen be-
absichtigt die Gemeinde, den vorhandenen Betrieben die derzeitigen Nutzun-
gen planungsrechtlich zu sichern und ggf. Erweiterungen zu ermöglichen. 
Diese Festsetzungen werden im Rahmen des erneuten Entwurfes der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 29 in den Teil B – Text aufgenommen. Es ist 
also festzustellen, dass mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 nicht 
in bestehende Nutzungen eingegriffen wird. 
 
Zu 4. 
Die Gemeinde hat sich in der letzten Zeit intensiv mit der touristischen Entwick-
lung auseinandergesetzt. Wie bereits unter Pkt. 1 erläutert, ist die Gemeinde 
bestrebt, die touristische Entwicklung in anderen Ortslagen, die bereits jetzt 
deutlich vom Tourismus geprägt sind, zu fördern.  
In der Ortslage Wangern befinden sich einige Beherbergungseinrichtungen, 
welche im Verhältnis zu anderen Ortslagen jedoch nur einen geringen Teil der 
gesamten Nutzungen der Ortslage ausmachen. Die Gemeinde beabsichtigt da-
her, die Ortslage Wangern als Wohnstandort zu sichern. Dennoch möchte die 
Gemeinde Rücksicht auf die bestehenden Beherbergungsbetreibenden neh-
men und das Betreiben der vorhandenen Ferienwohnungen planungsrechtlich 
sichern. Hierzu werden im erneuten Entwurf Festsetzungen zum erweiterten 
Bestandsschutz getroffen. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
für das gesamte Gemeindegebiet gelten. Die Ausweisung eines Tourismus-
schwerpunktraumes bedeutet nicht, dass alle Ortslagen der Gemeinde dem 
Tourismus vorbehalten sind. Die Entwicklung weiterer Übernachtungsmöglich-
keiten oder Tourismusangebote ist Planungsentscheidung der Gemeinde, in 
Abstimmung mit dem Amt für Raumordnung und Landesplanung. 
Des Weiteren ist die Gemeinde bestrebt, die funktionale und visuelle Überfor-
mung von Ortslagen zu verhindern, die nicht zu den absoluten Tourismus-
schwerpunkten (Timmendorf Strand, Gollwitz, Schwarzer Busch) gehören. Es 
soll verhindert werden, dass Wohnorte außerhalb der Ferienzeiten zu großen 
Teilen unbewohnt sind. 
 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass gemäß der Stellungnahme des Amtes für 
Raumordnung und Landesplanung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 29 keine Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung ent-
gegenstehen. 
 
Zu 5. 
Die vorgebrachten Anliegen wurden im Rahmen der Abwägung berücksichtigt 
und diesen wird mit der Festsetzung zum erweiterten Bestandsschutz im Zuge 
des erneuten Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 Rech-
nung getragen. 
.  
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt den Hinweis der Ergänzung des 
Geltungsbereiches zur Kenntnis und setzt sich im Folgenden damit auseinan-
der. 
 
Die Gemeinde sieht von einer Ergänzung des Geltungsbereiches gemäß der 
nebenstehenden Übersichtskarte ab. Bei der gewünschten Ergänzungsfläche 
handelt es sich derzeit um landwirtschaftliche Nutzflächen sowie um einen 
Hausgarten.  
 
Die Gemeinde geht davon aus, dass durch die gewünschte Ergänzungsfläche 
durch den privaten Einwender, zukünftig die Absichten auf eine mögliche bau-
liche Entwicklung und die damit vorher erforderlich werdende Schaffung von 
Baurechten einhergeht. Aufgrund der baulichen Bestandssituation der Ortslage 
Wangern, steht die Gemeinde einer baulichen Entwicklung der Flächen kritisch 
gegenüber. Die baulichen Strukturen befinden sich entlang der bestehenden 
Straßenräume. Eine bauliche Entwicklung in dem gekennzeichneten Bereich 
würde extrem in die Landschaft hineinragen. Daher wird die Gemeinde die ge-
wünschte Ergänzungsfläche nicht in die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
29 aufnehmen. 
 
Für die westlich angrenzenden Baugrundstücke wurden die Bauflächen entlang 
der Straße orientiert. Die hinteren Grundstücksflächen sind als Grünflächen 
festgesetzt bzw. Anpflanzflächen. Eine Bebauung in zweiter Reihe ist nicht vor-
gesehen. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel setzt sich im Folgenden mit der eingegan-
genen privaten Stellungnahme auseinander. 
 
Zu 1. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende Ferienwohnungen und Gewer-
bebetriebe materiellen Bestandsschutz genießen. Materieller Bestandsschutz 
liegt vor, wenn es eine Übereinstimmung mit dem damals geltenden materiellen 
Baurecht zu irgendeinem Zeitpunkt seit Errichtung des Bauwerkes gab. Die Ge-
meinde geht davon aus, dass die vorhandenen Nutzungen materiellen Be-
standsschutz genießen, da es sich bereits vor der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 29 um ein faktisches Allgemeines Wohngebiet handelte, in dem Be-
herbergungsbetriebe und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe ausnahms-
weise zulässig waren.  
Der vorgelegte Bebauungsplan greift somit nicht in bestehende Ferienwoh-
nungsvermietungen oder Gewerbebetriebe ein. Diese können auf Grundlage 
des materiellen Bestandsschutzes weiter betrieben werden. Die Inhalte des da-
maligen Einigungsvertrages schaffen hier Rechtssicherheit. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde stimmt dem Einwender zu, dass die Ortslage Wangern durch 
Durchgangsverkehr aufgrund der räumlichen Lage in der Gemeinde geprägt 
ist. Dennoch beabsichtigt die Gemeinde, gerade den touristischen Verkehr in-
nerhalb der Ortslage, verursacht durch An- und Abreiseverkehr in Wangern, zu 
minimieren.  
 
Der Gemeinde kommt es darauf an, die funktionale und visuelle Überformung 
der Ortslage durch Ferieninfrastruktur zu verhindern. Die Folge wäre nämlich 
ein erheblicher Leerstand außerhalb der Feriensaison und ungenutzte Investi-
tionen in die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, die in ihrem derzeitigen Zu-
stand nicht für einen Ausbau der Ferienhausnutzung ausgelegt ist.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelung von Geschwindigkeitsüber-
schreitungen nicht Aufgabe von Bauleitplanungen ist. Hierbei handelt es sich 
um Ordnungswidrigkeiten. Ggf. würden Fahrbahnveränderungen oder Ge-
schwindigkeitsanzeiger die verkehrliche Situation entzerren. 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde hat sich in der letzten Zeit intensiv mit der touristischen Entwick-
lung auseinandergesetzt. Die Gemeinde beabsichtigt, den Tourismus auf be-
stimmte Orte zu konzentrieren und derzeit überwiegend vom Tourismus ge-
prägte Ortslagen zu stärken und zu fördern.  
Ortslagen die aktuell nicht so intensiv durch touristische Angebote wie u.a. 
Übernachtungsmöglichkeiten geprägt sind, möchte die Gemeinde als Dauer-
wohnort sichern. 
In der Ortslage Wangern befinden sich einige Beherbergungseinrichtungen, 
welche im Verhältnis zu anderen Ortslagen jedoch nur einen geringen Teil der 
gesamten Nutzungen der Ortslage ausmachen. Die Gemeinde beabsichtigt da-
her, die Ortslage Wangern als Wohnstandort zu sichern. Dennoch möchte die 
Gemeinde Rücksicht auf die bestehenden Beherbergungsbetreibenden neh-
men und das Betreiben der vorhandenen Ferienwohnungen planungsrechtlich 
sichern.  
 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen erneut 
mit den zulässigen Nutzungen auseinandergesetzt. Es wurde eine Bestandauf-
nahme erhoben, um die tatsächlich vorhandenen Nutzungen zu identifizieren. 
Für die vorhandenen Nutzungen werden Festsetzungen zum erweiterten Be-
standsschutz getroffen, um diese planungsrechtlich zu sichern und gleichzeitig 
Erweiterungen zu ermöglichen. Hierzu werden im erneuten Entwurf der 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 29 Festsetzungen zum erweiterten Be-
standsschutz getroffen. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel setzt sich im Folgenden mit der eingegan-
genen privaten Stellungnahme auseinander. 
 
Zu 1. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende Ferienwohnungen und Gewer-
bebetriebe materiellen Bestandsschutz genießen. Materieller Bestandsschutz 
liegt vor, wenn es eine Übereinstimmung mit dem damals geltenden materiellen 
Baurecht zu irgendeinem Zeitpunkt seit Errichtung des Bauwerkes gab. Die Ge-
meinde geht davon aus, dass die vorhandenen Nutzungen materiellen Be-
standsschutz genießen, da es sich bereits vor der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 29 um ein faktisches Allgemeines Wohngebiet handelte, in dem Be-
herbergungsbetriebe und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe ausnahms-
weise zulässig sind.  
Der vorgelegte Bebauungsplan greift somit nicht in bestehende Ferienwoh-
nungsvermietungen ein. Diese können auf der Grundlage des materiellen Be-
standsschutzes weiter betrieben werden. Die Inhalte des damaligen Einigungs-
vertrages schaffen hier Rechtssicherheit. 
 
Zu 2. 
Die Gemeinde stimmt dem Einwender zu, dass die Ortslage Wangern durch 
Durchgangsverkehr aufgrund der räumlichen Lage in der Gemeinde geprägt 
ist. Dennoch beabsichtigt die Gemeinde, gerade den touristischen Verkehr, ver-
ursacht durch An- und Abreiseverkehr in Wangern zu minimieren.  
 
Der Gemeinde kommt es darauf an, die funktionale und visuelle Überformung 
der Ortslage durch Ferieninfrastruktur zu verhindern. Die Folge wäre nämlich 
ein erheblicher Leerstand außerhalb der Feriensaison und ungenutzte Investi-
tionen in die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, die in ihrem derzeitigen Zu-
stand nicht für einen Ausbau der Ferienhausnutzung ausgelegt ist.   
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelung von Geschwindigkeitsüber-
schreitungen nicht Aufgabe von Bauleitplanungen ist. Hierbei handelt es sich 
um Ordnungswidrigkeiten. Ggf. würden Fahrbahnveränderungen oder Ge-
schwindigkeitsanzeiger die verkehrliche Situation entzerren. 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde hat sich in der letzten Zeit intensiv mit der touristischen Entwick-
lung auseinandergesetzt. Die Gemeinde beabsichtigt, den Tourismus auf be-
stimmte Orte zu konzentrieren und derzeit überwiegend vom Tourismus ge-
prägte Ortslagen zu stärken und zu fördern.  
Ortslagen die aktuell nicht so intensiv durch touristische Angebote wie u.a. 
Übernachtungsmöglichkeiten geprägt sind, möchte die Gemeinde als Dauer-
wohnort sichern. 
In der Ortslage Wangern befinden sich einige Beherbergungseinrichtungen, 
welche im Verhältnis zu anderen Ortslagen jedoch nur einen geringen Teil der 
gesamten Nutzungen der Ortslage ausmachen. Die Gemeinde beabsichtigt da-
her, die Ortslage Wangern als Wohnstandort zu sichern. Dennoch möchte die 
Gemeinde Rücksicht auf die bestehenden Beherbergungsbetreibenden neh-
men und das Betreiben der vorhandenen Ferienwohnungen planungsrechtlich 
sichern.  
 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen erneut 
mit den zulässigen Nutzungen auseinandergesetzt. Es wurde eine Bestandauf-
nahme erhoben, um die tatsächlich vorhandenen Nutzungen zu identifizieren. 
Für die vorhandenen Nutzungen werden Festsetzungen zum erweiterten Be-
standsschutz getroffen, um diese planungsrechtlich zu sichern und gleichzeitig 
Erweiterungen zu ermöglichen. Hierzu werden im erneuten Entwurf der 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 29 Festsetzungen zum erweiterten Be-
standsschutz getroffen. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung sowie erweiterte Festsetzun-
gen zum Bestandsschutz werden im erneuten Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 festgesetzt.  
 
 
 
 
Die Gemeinde setzt sich im Folgenden mit der eingegangenen privaten Stel-
lungnahme auseinander. 
 
Zu 1. 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis, nimmt 
jedoch aufgrund von privaten Angelegenheiten keine Stellung hierzu. Dies be-
zieht sich auf alle in dieser Stellungnahme dargelegten privaten Angelegenhei-
ten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die mit der 2. Änderung ausgewiesene Bau-
fläche im Ursprungsplan nicht als Ausgleichsfläche festgesetzt wurde. Die Flä-
che wurde als Hausgarten festgesetzt. Der Ursprungsplan des Bebauungspla-
nes Nr. 29 wurde nach den Vorschriften des § 13b BauGB aufgestellt und 
rechtskräftig. Demnach gelten Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 
BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit entfällt 
die Erforderlichkeit eines Ausgleichs im Sinne der Eingriffsregelung. 
 
Die Gemeinde wird die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 in ein Regel-
verfahren umstellen. Innerhalb des Geltungsbereiches, welcher den gesamten 
Bereich des Ursprungsplanes umfasst, wird zwischen Innen- und Außenbe-
reich unterschieden. Für die Außenbereichsflächen, u.a. auch das hier er-
wähnte Grundstück erfolgt eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung.  
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1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.1  
Die Gemeinde hat sich mit den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen inner-
halb der Allgemeinen Wohngebiete auseinandergesetzt. Die Gemeinde beab-
sichtigt, den Tourismus auf bestimmte Orte zu konzentrieren und derzeit über-
wiegend vom Tourismus geprägte Ortslagen zu stärken und zu fördern.  
Ortslagen die aktuell nicht so intensiv durch touristische Angebote wie u.a. 
Übernachtungsmöglichkeiten geprägt sind, möchte die Gemeinde als Dauer-
wohnort sichern. 
In der Ortslage Wangern befinden sich einige Beherbergungseinrichtungen, 
welche im Verhältnis zu anderen Ortslagen jedoch nur einen geringen Teil der 
gesamten Nutzungen der Ortslage ausmachen. Die Gemeinde beabsichtigt da-
her, die Ortslage Wangern als Wohnstandort zu sichern.  
Des Weiteren ist die Gemeinde bestrebt, die gewerbliche Entwicklung in Wan-
gern planungsrechtlich zu regeln. In der Ortslage Wangern liegt der Fokus be-
reits jetzt auf dem Wohnen. Die Wohnfunktion in Wangern soll gesichert wer-
den. 
Dennoch möchte die Gemeinde Rücksicht auf die bestehenden Beherber-
gungsbetreibenden und Gewerbebetriebe nehmen und das Betreiben der vor-
handenen Ferienwohnungen sowie Gewerbebetriebe planungsrechtlich si-
chern.  
 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen erneut 
mit den zulässigen Nutzungen auseinandergesetzt. Es wurde eine Bestandauf-
nahme erhoben, um die tatsächlich vorhandenen Nutzungen zu identifizieren. 
Für die vorhandenen Nutzungen werden Festsetzungen zum erweiterten Be-
standsschutz getroffen, um diese planungsrechtlich zu sichern und gleichzeitig 
Erweiterungen zu ermöglichen. Hierzu werden im erneuten Entwurf der 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 29 Festsetzungen zum erweiterten Be-
standsschutz getroffen. 
 
Zu 1.2 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird im § 3 Abs. 2 BauGB geregelt. Das Ge-
setz sieht keine individuelle Benachrichtigung der bekannten oder aus dem 
Grundbuch ersichtlichen Eigentümer vor. D. h. mehr als die ortsübliche Be-
kanntmachung des Planentwurfs wird vom Gesetz nicht verlangt. Auch ange-
sichts der Bedeutung des Eigentumsgrundrechts ist es nicht unverhältnismä-
ßig, von den nicht im Verbreitungsgebiet des Bekanntmachungsorgans woh-
nenden Grundstückseigentümern zu verlangen, ihrerseits entsprechende Vor-
kehrungen für ihre Unterrichtung über örtliche Angelegenheiten, insbesondere 
über die ihr Grundeigentum betreffenden Angelegenheiten zu treffen.   
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Eine solche Benachrichtigung entspricht der Verfahrenspraxis und wird damit 
begründet, dass die individuelle Benachrichtigung erhebliche praktische 
Schwierigkeiten bereiten würde, da es sich nicht nur um die betroffenen Grund-
eigentümer, sondern alle Rechtsinhaber handeln müsste.  
 
Zu 1.3 
An dieser Stelle weist die Gemeinde darauf hin, dass mit dem Ausschluss der 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen von Allgemeinen Wohngebieten nach 
§ 4 Abs. 3 BauNVO planungsrechtlich kein Reines Wohngebiet nach § 3 
BauNVO entsteht. Im Rahmen des erneuten Entwurfes wurde eine Bestands-
aufnahme erhoben. Es wurden Festsetzungen zum erweiterten Bestandd-
schutz getroffen, um die vorhandenen Ferienwohnungen und nicht störende 
Gewerbebetriebe planungsrechtlich zu sichern.  
 

Gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO sind neben Wohngebäuden auch die der Versor-
gung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig. Innerhalb eines Reinen 
Wohngebietes nach § 3 BauNVO sind hingegen neben Wohngebäuden aus-
schließlich Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner 
des Gebietes dienen, allgemein zulässig. Sodass deutlich wird, dass mit dem 
erneuten Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 sich die Orts-
lage Wangern nicht zu einem Reinen Wohngebiet entwickeln wird.  
 

Daneben weist die Gemeinde darauf hin, dass durch die Planung keine Exis-
tenzen entzogen werden. Die bestehenden Ferienwohnungen sowie alle vor-
handenen Gewerbebetriebe genießen materiellen Bestandsschutz.  
Zudem hat die Gemeinde, wie bereits erwähnt eine Bestandaufnahme erhoben, 
um die tatsächlich vorhandenen Nutzungen zu identifizieren. Im Zuge des er-
neuten Entwurfes werden Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz ge-
troffen um diese planungsrechtlich zu sichern und gleichzeitig Erweiterungen 
zu ermöglichen. 
 
Zu 1.4 
Wie bereits erläutert sind mit der zulässigen Art der baulichen Nutzung neben 
dem Wohnen weitere Nutzungen allgemein zulässig, die die Ortslage Wangern 
weiter zu einem lebendigen Ort entwickeln lassen können. Zudem existieren 
bereits einige Ferienwohnungen sowie Gewerbebetriebe, die über entspre-
chende Festsetzungen planungsrechtlich gesichert werden. Darüber hinaus 
möchte die Gemeinde darauf hinweisen, dass Ferienwohnungen untergeordnet 
weiterhin ausnahmsweise zulässig sind.   
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Die Gemeinde teilt die Ansichten des Einwenders, dass die Ortslage Wangern 
mit der Rechtskraft der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 überregle-
mentiert ist, nicht. 
 
Zu 1. 
Einen Rechtsanspruch auf freie Aussicht gibt es nicht. Die individuelle Ein-
schränkung der Aussicht beispielsweise durch Nachverdichtungen sind im All-
gemeinen hinzunehmen. Durch die Abstandsregelungen des Bauordnungs-
rechtes wird dem Nachbarschutz im ausreichenden Umfang Gewährleistung 
getragen.  
Im Übrigen darf hier offengelassen werden, ob ein freier Blick auf die über 2 km 
weit entfernte Ostsee aufgrund der dazwischenliegenden Hecken und Baum-
strukturen tatsächlich besteht. 
 

Zu 2. 
Die Gemeinde hat die Aufgabe, Flächennutzungspläne / Bebauungspläne auf-
zustellen, soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. Bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen werden an 
diese gewisse Erforderlichkeiten gestellt. 
 
So ist u.a. die verkehrliche Erschließung des Plangebietes zu sichern, da Be-
bauungspläne die Grundlage der zukünftigen baulichen Entwicklung bilden und 
sich die Gemeinde bereits zu diesem Zeitpunkt mit einer gesicherten verkehrli-
chen Erschließung auseinander zu setzen hat. Die Gemeinde ist der Ansicht, 
dass eine hier in Rede stehende Ortsumgehung für die Ortslage Wangern un-
verhältnismäßig erscheint. Die ausgeschlossenen Nutzungen sind dazu geeig-
net zusätzlichen Verkehr nicht in die Ortslage Wangern zu ziehen. 
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Zu 3. 
Die Gemeinde kann den Ausführungen, dass die Änderung des Bebauungspla-
nes durch die anderen Grundstückeigentümer finanziell getragen wird, nicht 
folgen.  
„Bezahlt“ wurde durch die Eigentümer der Grundstücke die planungsrechtliche 
Sicherung der im Ursprungsplan als Baugrundstücke ausgewiesenen Flächen 
bzw. deren erstmalige Bebaubarkeit. Die Ausweisung der Grünfläche, wie sie 
im Ursprungsplan erfolgte, entsprach der Realität und deren damaligen Wün-
schen der Eigentümer. 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes ist ein eigenständiges Planverfahren, 
die mit der Änderung entstehenden Kosten werden durch den, die Planung be-
günstigen, Vorhabenträger getragen. Die Kostenübernahme des vorliegenden 
Verfahrens wird im städtebaulichen Vertrag geregelt.  
 
Zu 4. 
Die Gemeinde entschied sich nach der öffentlichen Auslegung, die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 29 im Regelverfahren fortzuführen. Aufgrund der 
Umstellung auf ein Regelverfahren wird ein erneuter Entwurf erarbeitet. Die 
Gemeinde unterscheidet im Regelverfahren zwischen Innen- und Außenberei-
chen. Da ein Großteil des Geltungsbereiches planungsrechtlich bereits dem In-
nenbereich zuzuordnen ist, erfolgt die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ledig-
lich für die Außenbereiche. 
 
Zu 5. 
Wie unter Punkt 4. erläutert, erfolgt die Umstellung auf ein Regelverfahren. Zum 
erneuten Entwurf wird ein Umweltbericht sowie eine Eingriffs- / Ausgleichsbi-
lanzierung für den gesamten Geltungsbereich ergänzt. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Umweltbericht die Belange des Natur- 
und Umweltschutzes darlegt. Gemäß §§ 2 Abs. 4 und 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
werden die Resultate der Umweltprüfung sowie nach § 1a Abs. 3 BauGB die 
Ergebnisse der Eingriffsregelung aufgezeigt. 
 
Die vorhandenen Habitate von Fledermäusen, werden durch die 2. Änderung 
nicht beeinträchtigt, dies bestätigt auch die Untere Naturschutzbehörde. Vor-
handene Habitate von Fledermäusen sind durch die jeweiligen Grundstücksei-
gentümer zu erhalten bzw. bei Verlust zu ersetzen. 
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Zu 6. 
Wie bereits unter Pkt. 1.1 erläutert ist die Gemeinde bestrebt, die Ortslage Wan-
gern als Wohnstandort zu sichern. Die bereits vorhandenen Nutzungen genie-
ßen materiellen Bestandsschutz. Der vorgelegte Bebauungsplan greift somit 
nicht in bestehende Ferienwohnungsvermietungen oder Gewerbebetriebe ein. 
Diese können auf Grundlage des materiellen Bestandsschutzes weiter betrie-
ben werden. Die Inhalte des damaligen Einigungsvertrages schaffen hier 
Rechtssicherheit. 
 
Der Bestandsschutz wird über entsprechende Festsetzungen im erneuten Ent-
wurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 planungsrechtlich gesichert. 
Darüber hinaus sind neben Wohngebäuden die weiteren unter § 4 Abs. 2 
BauNVO Nutzungen allgemein zulässig. Zudem sind innerhalb der festgesetz-
ten WA 1 und WA 2 weiterhin Ferienwohnungen gemäß § 13a BauNVO als ein 
Fremdenzimmer oder als eine in der Geschossfläche untergeordnete Ferien-
wohnung je Wohngebäude ausnahmsweise zulässig. 
Das hier genannten lebendige und natürliche Ortsleben bleibt somit auch mit 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 erhalten. 
 
Zu 7. 
Die Gemeinde kann den Erläuterungen nicht folgen. In den in der 2. Änderung 
festgesetzten Hausgärten sind Neuerrichtungen von Stellplätzen, Garagen und 
sonstigen Nebenanlagen im Sinne der §§ 12 und 14 BauNVO unzulässig. Die 
Festsetzung wurde aus dem Ursprungsplan übernommen, es wurden keine Än-
derungen vorgenommen. 
 
Zu 8. 
Die Festsetzung zu Einfriedungen der Grundstücke ist aus dem Ursprungsplan 
übernommen worden. Eine Änderung oder Anpassung der Festsetzung erfolgt 
im Rahmen der 2. Änderung nicht. 
 
Zu 9. 
Die nebenstehenden Ausführungen beruhen in vielerlei Hinsicht auf falschen 
Grundlagen. Eine Umwidmung zu einem Reinen Wohngebiet findet nicht statt. 
Neben dem Wohnen bleiben die der Versorgung des Gebietes dienende Lä-
den, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke allgemein zulässig. Nähere Ausführungen zu den allgemein zulässigen 
Nutzungen innerhalb des ausgewiesenen Allgemeinen Wohngebiete sind dar-
über hinaus unter Pkt. 1.3 erläutert worden. 
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Der Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes mit Ausnahme von untergeordneten Ferienwohungen, Anlagen für 
Verwaltungen sowie Gartenbaubetrieben und Tankstellen steht in keinem Zu-
sammenhang mit der Umwandlung der Grünfläche zu Bauland.  
 
Die Steuerung, ob „Familien mit kleinen Kindern“ oder Investoren mit dem Ziel 
„maximaler Wertschöpfung“ in Wangern bauen, kann im Rahmen der Bauleit-
planung nicht erfolgen. Aufgrund des Grundstückszuschnittes ist der Bau eines 
„Luxushauses mit maximaler Wertschöpfung“ jedoch äußerst unwahrschein-
lich“. 
 
Zu 10. 
Es wird darauf hingewiesen, dass materieller Bestandsschutz besteht, wenn es 
eine Übereinstimmung mit dem damals geltenden materiellen Baurecht zu ir-
gendeinem Zeitpunkt seit Errichtung des Bauwerkes gab. Die Gemeinde geht 
davon aus, dass die vorhandenen Nutzungen materiellen Bestandsschutz ge-
nießen, da es sich bereits vor der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 um 
ein faktisches Allgemeines Wohngebiet handelte, in dem ausnahmsweise Be-
herbergungsbetriebe und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zulässig 
sind. 
 
Der vorgelegte Bebauungsplan greift somit nicht in bestehende Ferienwoh-
nungsvermietungen ein. Diese können auf der Grundlage des materiellen Be-
standsschutzes weiter betrieben werden. Die Inhalte des damaligen Einigungs-
vertrages schaffen hier Rechtssicherheit. 
 
Der materielle Bestandsschutz wird durch Art. 14 GG gewährleistet und muss 
weder geduldet noch explizit durch die Gemeinde anerkannt werden. Da Wan-
gern auch vor der Rechtskraft des Ursprungsplanes im Jahr 2017 ein faktisches 
Allgemeines Wohngebiet war, besteht seit über 7 Jahren die Möglichkeit Feri-
enwohnungen oder sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zu errichten. Mit 
der vorliegenden 2. Änderung werden somit keine Entschädigungsansprüche 
nach § 42 Abs. 2 BauGB hervorgerufen. Wie bereits erläutert, erhalten die be-
stehenden Nutzungen über entsprechende Festsetzungen, im erneuten Ent-
wurf der 2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 29, erweiterten Bestandsschutz.  
Die Unterscheidung zwischen bestehenden bestandsgeschützten Nutzungen 
und der bloßen Nutzungsmöglichkeit erscheint, wegen der verfassungsrecht-
lich zugesicherten höheren Schutzwürdigkeit der ersten Gruppe (Bestandsge-
schützte Nutzungen) sachgerecht.  
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Die abschließenden Hinweise der privaten Stellungnahme werden von der Ge-
meinde zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass sie wei-
terhin an der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 festhält. Mit der 2. Än-
derung wird die Art der baulichen Nutzung angepasst und die Ausnahmen nach 
§ 4 Abs. 3 BauGB werden mit Ausnahme der sonstigen nicht störenden Gewer-
bebetriebe ausgeschlossen. Darüber hinaus sind untergeordnete Ferienwoh-
nungen nach § 13a BauNVO innerhalb des Allgemeinen Wohngebiete WA 1 
und WA 2 ausnahmsweise zulässig. Über entsprechende Festsetzungen zum 
erweiterten Bestandsschutz wird den vorhandenen Gewerbebetrieben und Fe-
rienwohnungen Bestandsschutz sowie Erweiterungen ermöglicht. Aufgrund der 
Umstellung in ein Regelverfahren werden zudem die Belange des Naturschut-
zes mit dem erneuten Entwurf hinreichend berücksichtigt. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung sowie erweiterte Festsetzun-
gen zum Bestandsschutz werden im erneuten Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 festgesetzt. 
 
Die Gemeinde setzt sich im Folgenden mit der eingegangenen privaten Stel-
lungnahme auseinander. 
 
 
Zu 1. 
Die bestehenden gewerblichen Betriebe in der Ortslage Wangern haben mate-
riellen Bestandsschutz, sodass diese keine etwaigen Schließungen zu befürch-
ten haben.  
Der vorgelegte Bebauungsplan greift somit nicht in bestehende Gewerbebe-
triebe ein. Diese können auf Grundlage des materiellen Bestandsschutzes wei-
ter betrieben werden. Die Inhalte des damaligen Einigungsvertrages schaffen 
hier Rechtssicherheit. 
 
Aufgrund der eingegangenen privaten Stellungnahmen hat sich die Gemeinde 
erneut mit der zulässigen Art der baulichen Nutzung auseinandergesetzt.  
Durch die Gemeinde wurde eine Bestandserhebung der bestehenden Nutzun-
gen in der Ortslage Wangern durchgeführt. Für die bestehenden gewerblichen 
Betriebe sowie die vorhandenen Ferienwohnungen wurden Festsetzungen zum 
erweiterten Bestandsschutz getroffen. Mit den ergänzenden Festsetzungen be-
absichtigt die Gemeinde, den vorhandenen Betrieben die derzeitigen Nutzun-
gen planungsrechtlich zu sichern und ggf. Erweiterungen zu ermöglichen. Fest-
setzungen werden zum erneuten Entwurf der 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 29 ergänzt. Es ist also festzustellen, dass mit der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 29 nicht in bestehende Nutzungen eingegriffen wird.  
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Zu 2. 
Aufgrund der Ergänzung von Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz 
im Rahmen des erneuten Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 29 wird den bestehenden Gewerbebetrieben die Möglichkeit der baulichen 
Erweiterung gegeben. 
 

Zu 3. 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und möchte darauf hinweisen, 
dass sich die gewerbliche sowie touristische Entwicklung in anderen Ortslagen 
konzentrieren soll, die bereits jetzt von diesen Nutzungen geprägt sind.  
In der Ortslage Wangen liegt der Fokus bereits jetzt auf dem Wohnen. Dies soll 
weiterhin gestärkt werden. Die vorhandenen Gewerbebetriebe sowie Ferien-
wohnungen innerhalb der Ortslage Wangern genießen materiellen Bestands-
schutz. Um den Bestandsschutz auch planungsrechtlich zu sichern, werden im 
erneuten Entwurf Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz getroffen.  
Die Bewirtschaftung des in Rede stehenden Betriebes ist somit auch mit 
Rechtskraft der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 weiterhin möglich.  
 

Zu 4. 
Die Gemeinde ist bestrebt, den vorhandenen Gewerbebetrieben planungs-
rechtlich Bestandsschutz und ggf. Erweiterungsmöglichkeiten zu zusichern. Die 
Errichtung / Entwicklung von neuen Gewerbebetrieben sowie Ferienwohnun-
gen möchte die Gemeinde auf andere, bereits durch gewerbliche Nutzungen 
sowie den Tourismus geprägte, Ortsteile konzentrieren.  
 

Da Wangern auch vor der Rechtskraft des Ursprungsplanes im Jahr 2017 ein 
faktisches Allgemeines Wohngebiet war, besteht seit über 7 Jahren die Mög-
lichkeit Ferienwohnungen oder sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zu er-
richten. 
Mit der vorliegenden 2. Änderung werden somit keine Entschädigungsansprü-
che nach § 42 Abs. 2 BauGB hervorgerufen. Die bestehenden Nutzungen er-
halten über entsprechende Festsetzungen zum erneuten Entwurf erweiterten 
Bestandsschutz.  
Die Unterscheidung zwischen bestehenden bestandsgeschützten Nutzungen 
und der bloßen Nutzungsmöglichkeit erscheint, wegen der verfassungsrecht-
lich zugesicherten höheren Schutzwürdigkeit der ersten Gruppe (bestandsge-
schützte Nutzungen) sachgerecht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO neben dem Woh-
nen weitere Nutzungen innerhalb des Plangebietes allgemein zulässig sind. So 
besteht die Möglichkeit, der Errichtung einer Gaststätte oder nicht störender 
Handwerksbetriebe wie beispielsweise einer Bäckerei oder Friseursalon.  
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Zu 5. 
Die Gemeinde stimmt der Einwendung zu, dass die Ortslage Wangern durch 
Durchgangsverkehr aufgrund der räumlichen Lage in der Gemeinde geprägt 
ist. Dennoch möchte die Gemeinde, wie bereits erläutert, die verkehrliche Situ-
ation durch mögliche, zukünftige touristische Nutzungen entlasten, indem Neu-
ansiedlungen von Beherbergungseinrichtungen in der Ortslage Wangern zu-
künftig planungsrechtlich unterbunden werden.  
 
Zu 6. 
Die Gemeinde weist an dieser Stelle darauf hin, dass die Ausweisung von Bau-
flächen im Süden des Geltungsbereiches planungsrechtlich unabhängig von 
dem Zulässigkeitsrahmen der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Plange-
bietes ist. 
 
Die Gemeinde möchte mit der geänderten Art der baulichen Nutzung die Orts-
lage Wangern als Wohnstandort sichern. 
 
Wie bereits erläutert, beabsichtigt die Gemeinde Ostseebad Insel Poel den be-
stehenden Nutzungen über Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz 
planungsrechtlich Sicherheit zu geben und ggf. Erweiterungsmöglichkeiten zu 
ermöglichen. 
 
 
Die Gemeinde möchte abschließend darauf hinweisen, dass sie weiterhin an 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 festhält. Mit der 2. Änderung wird 
die Art der baulichen Nutzung angepasst und die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 
BauGB werden, mit Ausnahme von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrie-
ben ausgeschlossen. Darüber hinaus sind untergeordnete Ferienwohnungen 
nach § 13a BauNVO innerhalb des Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 
ausnahmsweise zulässig. Über entsprechende Festsetzungen zum erweiterten 
Bestandsschutz wird den vorhandenen Gewerbebetrieben und Ferienwohnun-
gen Bestandsschutz sowie Erweiterungen ermöglicht.   
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass Widerspruch 
gegen die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 eingelegt wurde. Da keine 
Gründe für den Widerspruch geäußert wurden, kann die Gemeinde keine kon-
krete Stellung dazu nehmen. 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung kann von jeder Person Stellung-
nahme abgegeben werden. Die Äußerungen eines generellen Widerspruchs 
erbringt keinen Erkenntnisgewinn, da keine Belange geäußert werden, die die 
Gemeinde ggf. berücksichtigen könnte. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum §13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 

Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung sowie erweiterte Festsetzun-
gen zum Bestandsschutz werden im erneuten Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 festgesetzt. 
 

Die Gemeinde setzt sich im Folgenden mit der eingegangenen privaten Stel-
lungnahme auseinander. 
 

Zu 1. 
Die Gemeinde stimmt den Ausführungen der privaten Stellungnahme, dass mit 
der 2. Änderung die ausnahmsweise zulässigen, sonstige nicht störende Ge-
werbebetriebe für unzulässig erklärt werden, zu. Im erneuten Entwurfe wurde 
die Festsetzung angepasst. Künftig sind sonstigen nicht störenden Gewerbe-
betriebe innerhalb der WA 1 und WA 2 ausnahmsweise zulässig. 
 

Zu 2. 
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Ausweisung von Bauflä-
chen im Süden des Geltungsbereiches planungsrechtlich unabhängig von dem 
Zulässigkeitsrahmen der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Plangebietes 
ist. 
 

Zu 3. 
Die vorhandenen Gewerbebetriebe sowie Ferienwohnungen innerhalb der 
Ortslage Wangern genießen materiellen Bestandsschutz. Der vorgelegte Be-
bauungsplan greift somit nicht in bestehende Ferienwohnungsvermietungen 
oder Gewerbebetriebe ein. Diese können auf Grundlage des materiellen Be-
standsschutzes weiter betrieben werden. Die Inhalte des damaligen Einigungs-
vertrages schaffen hier Rechtssicherheit. 
 

Aufgrund der eingegangenen privaten Stellungnahmen hat sich die Gemeinde 
erneut mit der zulässigen Art der baulichen Nutzung auseinandergesetzt.  
Durch die Gemeinde wurde eine Bestandserhebung der bestehenden Nutzun-
gen in der Ortslage Wangern durchgeführt. Für die bestehenden gewerblichen 
Betriebe sowie die vorhandenen Ferienwohnungen wurden Festsetzungen zum 
erweiterten Bestandsschutz getroffen.   
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Mit den ergänzenden Festsetzungen beabsichtigt die Gemeinde, den vorhan-
denen Betrieben die derzeitigen Nutzungen planungsrechtlich zu sichern und 
ggf. Erweiterungen zu ermöglichen. 
 
Die Festsetzungen werden zum erneuten Entwurf der 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 29 ergänzt.  
Die Bewirtschaftung des in Rede stehenden Betriebes ist somit auch mit 
Rechtskraft der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 weiterhin möglich. 
 
Zu 4. 
Die Gemeinde hat sich mit den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen inner-
halb der Allgemeinen Wohngebiete auseinandergesetzt. Die Gemeinde beab-
sichtigt, den Tourismus auf bestimmte Orte zu konzentrieren und derzeit über-
wiegend vom Tourismus geprägte Ortslagen zu stärken und zu fördern. Ortsla-
gen die aktuell nicht so intensiv durch touristische Angebote wie u.a. Übernach-
tungsmöglichkeiten geprägt sind, möchte die Gemeinde als Dauerwohnorte si-
chern, so auch in Wangern.  
Des Weiteren ist die Gemeinde bestrebt, die gewerbliche Entwicklung in Wan-
gern planungsrechtlich zu regeln. In der Ortslage Wangern liegt der Fokus be-
reits jetzt auf dem Wohnen. Die Wohnfunktion in Wangern soll gesichert wer-
den. 
Die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit 
Ausnahme von untergeordneten Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO wer-
den daher für unzulässig erklärt.  
 
Zu 5. 
Wie erwähnt ist die Gemeinde bestrebt die Ortslage Wangern als Wohnstandort 
zu sichern. Die Entwicklung von gewerblichen und touristischen Nutzungen soll 
in anderen Ortslagen, die bereits jetzt von diesen geprägt sind, gefördert wer-
den. Aufgrund der beabsichtigten Arrondierung des südlichen Ortsrandes durch 
private Investoren, nimmt die Gemeinde die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 29 ebenfalls zum Anlass um die Art der baulichen Nutzung anzupassen. 
 
Zu 6. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird im § 3 Abs. 2 BauGB geregelt. Das Ge-
setz sieht keine individuelle Benachrichtigung der bekannten oder aus dem 
Grundbuch ersichtlichen Eigentümer vor. D. h. mehr als die ortsübliche Be-
kanntmachung des Planentwurfs wird vom Gesetz nicht verlangt.   
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Auch angesichts der Bedeutung des Eigentumsgrundrechts ist es nicht unver-
hältnismäßig, von den nicht im Verbreitungsgebiet des Bekanntmachungsor-
gans wohnenden Grundstückseigentümern zu verlangen, ihrerseits entspre-
chende Vorkehrungen für ihre Unterrichtung über örtliche Angelegenheiten, 
insbesondere über die ihr Grundeigentum betreffenden Angelegenheiten zu 
treffen. Eine solche Benachrichtigung entspricht der Verfahrenspraxis und wird 
damit begründet, dass die individuelle Benachrichtigung erhebliche praktische 
Schwierigkeiten bereiten würde, da es sich nicht nur um die betroffenen Grund-
eigentümer, sondern alle Rechtsinhaber handeln müsste.  
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung sowie erweiterte Festsetzun-
gen zum Bestandsschutz werden im erneuten Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 festgesetzt. 
 
Die Gemeinde setzt sich im Folgenden mit der eingegangenen privaten Stel-
lungnahme auseinander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende Ferienwohnungen materiellen 
Bestandsschutz genießen.  
Materieller Bestandsschutz liegt vor, wenn es eine Übereinstimmung mit dem 
damals geltenden materiellen Baurecht zu irgendeinem Zeitpunkt seit Errich-
tung des Bauwerkes gab. Die Gemeinde geht davon aus, dass die vorhande-
nen Nutzungen materiellen Bestandsschutz genießen, da es sich bereits vor 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 um ein faktisches Allgemeines 
Wohngebiet handelte, in dem ausnahmsweise Beherbergungsbetriebe zuläs-
sig sind.  
Der vorgelegte Bebauungsplan greift somit nicht in bestehende Ferienwoh-
nungsvermietungen ein. Diese können auf der Grundlage des materiellen Be-
standsschutzes weiter betrieben werden. Die Inhalte des Einigungsvertrages 
schaffen hier Rechtssicherheit. 
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Zu 2. 
Die Gemeinde stimmt dem Einwender zu, dass die Ortslage Wangern durch 
Durchgangsverkehr aufgrund der räumlichen Lage in der Gemeinde geprägt 
ist. Dennoch beabsichtigt die Gemeinde, gerade den touristischen Verkehr, ver-
ursacht durch An- und Abreiseverkehr in Wangern zu minimieren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelung von Geschwindigkeitsüber-
schreitungen nicht Aufgabe von Bauleitplanungen ist. Hierbei handelt es sich 
um Ordnungswidrigkeiten. Ggf. würden Fahrbahnveränderungen oder Ge-
schwindigkeitsanzeiger die verkehrliche Situation entzerren. 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde hat sich in der letzten Zeit intensiv mit der touristischen Entwick-
lung auseinandergesetzt. Die Gemeinde beabsichtigt den Tourismus auf be-
stimmte Orte zu konzentrieren und derzeit überwiegend vom Tourismus ge-
prägte Ortslagen zu stärken und zu fördern. Ortslagen die aktuell nicht so in-
tensiv durch touristische Angebote wie u.a. Übernachtungsmöglichkeiten ge-
prägt sind, möchte die Gemeinde als Dauerwohnort sichern. 
In der Ortslage Wangern befinden sich einige Beherbergungseinrichtungen, 
welche im Verhältnis zu anderen Ortslagen jedoch nur einen geringen Teil der 
gesamten Nutzungen der Ortslage ausmachen. Die Gemeinde beabsichtigt da-
her, die Ortslage Wangern als Wohnstandort zu sichern. Dennoch möchte die 
Gemeinde Rücksicht auf die bestehenden Beherbergungsbetreibenden neh-
men und das Betreiben der vorhandenen Ferienwohnungen planungsrechtlich 
sichern. Hierzu werden im erneuten Entwurf der 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 29 Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz getroffen. Es ist 
also festzustellen, dass mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 nicht 
in bestehende Nutzungen eingegriffen wird. 
 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen erneut 
mit den zulässigen Nutzungen auseinandergesetzt. Es wurde eine Bestandauf-
nahme erhoben, um die tatsächlich vorhandenen Nutzungen zu identifizieren. 
Für die vorhandenen Nutzungen werden im Rahmen des erneuten Entwurfes 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 Festsetzungen zum erweiterten 
Bestandsschutz getroffen, um diese planungsrechtlich zu sichern und gleich-
zeitig Erweiterungen zu ermöglichen. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 

Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung sowie erweiterte Festsetzun-
gen zum Bestandsschutz werden im erneuten Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 festgesetzt. 
 

Die Gemeinde setzt sich im Folgenden mit der eingegangenen privaten Stel-
lungnahme auseinander. 
 

Zu 1. 
Die Gemeinde ist bestrebt, die gewerbliche sowie die touristische Entwicklung 
in anderen Ortslagen zu konzentrieren. Diese sollen in den Ortslagen gefördert 
und gestärkt werden, die bereits jetzt von gewerblichen und touristischen Nut-
zungen geprägt sind.  
In der Ortslage Wangern liegt der Fokus bereits jetzt auf dem Wohnen. Dies 
soll planungsrechtlich gesichert werden. Die vorhandenen Gewerbebetriebe 
sowie Ferienwohnungen innerhalb der Ortslage Wangern genießen materiellen 
Bestandsschutz. Der vorgelegte Bebauungsplan greift somit nicht in beste-
hende Ferienwohnungsvermietungen oder Gewerbebetriebe ein. Diese können 
auf der Grundlage des materiellen Bestandsschutzes weiter betrieben werden. 
Die Inhalte des damaligen Einigungsvertrages schaffen hier Rechtssicherheit. 
Um den Bestandsschutz auch planungsrechtlich zu sichern, werden im erneu-
ten Entwurf Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz getroffen.  
 

Bereits vor Rechtskraft des Ursprungsplanes Nr. 29 war die Ortslage aufgrund 
der vorhandenen Nutzungsstrukturen ein faktisches Allgemeines Wohngebiet 
und kein, wie hier genanntes Mischgebiet. Mischgebiete verfügen gemäß 
Rechtsprechung über zwei Hauptnutzungsarten. Dem Wohnen und dem Ge-
werbe. In der Ortslage Wangern sind Gewerbebetriebe jedoch nur in sehr ge-
ringer Anzahl vorhanden, sodass planungsrechtlich nicht von einem Mischge-
biet auszugehen ist.  
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Die Gemeinde möchte ebenfalls darauf hinweisen, dass mit dem Ausschluss 
der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen von Allgemeinen Wohngebieten 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO planungsrechtlich kein Reines Wohngebiet nach § 3 
BauNVO entsteht.  
 
Im Rahmen des erneuten Entwurfes wurde eine Bestandsaufnahme erhoben. 
Es wurden Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz getroffen, um die 
vorhandenen Ferienwohnungen und nicht störende Gewerbebetriebe pla-
nungsrechtlich zu sichern.  
 
Gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO sind neben Wohngebäuden auch die der Versor-
gung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig. Innerhalb eines Reinen 
Wohngebietes nach § 3 BauNVO sind hingegen neben Wohngebäuden aus-
schließlich Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner 
des Gebietes dienen, allgemein zulässig. Sodass deutlich wird, dass mit dem 
erneuten Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 sich die Orts-
lage Wangern nicht zu einem Reinen Wohngebiet entwickeln wird.  
 
Zu 2. 
Die Gemeinde weist an dieser Stelle darauf hin, dass die Ausweisung von Bau-
flächen im Süden des Geltungsbereiches planungsrechtlich unabhängig von 
dem Zulässigkeitsrahmen der Art der baulichen Nutzung innerhalb des Plange-
bietes ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende gewerbliche Betriebe sowie Be-
herbergungseinrichtungen in der Ortslage Wangern materiellen Bestands-
schutz haben.  
 
Die Gemeinde kann der hier genannten Wertminderung der Grundstücke nicht 
folgen.  
 
Zu 3. und 4. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass sich nach der öffentlichen Auslegung eine 
neue Rechtsprechung bezüglich des § 13b BauGB ergeben hat. Wie eingangs 
erwähnt ist ein Verfahren nach § 13b BauGB unionsrechtswidrig und der § 13b 
BauGB daher unanwendbar. Aufgrund eventuell bestehender Zweifel an der 
Rechtswirksamkeit des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 29 entscheidet 
sich die Gemeinde dazu, die 2. Änderung ins Regelverfahren umzustellen. 
.  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger       Abwägung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel 

 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Umstellung auf das Regelverfahren für den gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 29 gibt nicht nur den Eigentümern der arrondierten WA-
Fläche Planungssicherheit, sondern auch allen anderen Grundstückseigentü-
mern. Da der § 13b BauGB, mit dem der Ursprungsplan aufgestellt und 2017 
Rechtskraft erhielt, nicht mehr anwendbar ist 
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel weist darauf hin, dass die Abwägung nach 
§ 2 Abs. 3 BauGB erst nach der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB erfolgt.  
 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der eingegangenen privaten Stellungnahmen 
erneut mit dem Zulässigkeitsrahmen zur Art der baulichen Nutzung auseinan-
dergesetzt. Durch die Gemeinde wurde eine Bestandserhebung für die bereits 
bestehenden städtebauliche Strukturen innerhalb des Geltungsbereiches 
durchgeführt. Für die bestehenden gewerblichen Betriebe sowie die vorhande-
nen Ferienwohnungen wurden im Rahmen des erneuten Entwurfes der 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 29 Festsetzungen zum erweiterten Be-
standsschutz getroffen. Mit den ergänzenden Festsetzungen beabsichtigt die 
Gemeinde, den vorhandenen Betrieben die derzeitigen Nutzungen planungs-
rechtlich zu sichern und ggf. Erweiterungen zu ermöglichen. Es ist also festzu-
stellen, dass mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 nicht in beste-
hende Nutzungen eingegriffen wird. 
 
Da Wangern auch vor der Rechtskraft des Ursprungsplanes im Jahr 2017 ein 
faktisches Allgemeines Wohngebiet war, besteht seit über 7 Jahren die Mög-
lichkeit Ferienwohnungen oder sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zu er-
richten. Mit der vorliegenden 2. Änderung werden somit keine Entschädigungs-
ansprüche nach § 42 Abs. 2 BauGB hervorgerufen. Die bestehenden Nutzun-
gen erhalten, über entsprechende Festsetzungen erweiterten Bestandsschutz.  
Die Unterscheidung zwischen bestehenden bestandsgeschützten Nutzungen 
und der bloßen Nutzungsmöglichkeit erscheint, wegen der verfassungsrecht-
lich zugesicherten höheren Schutzwürdigkeit der ersten Gruppe (bestandsge-
schützte Nutzungen), sachgerecht. 
 
Zu 5. 
Die Gemeinde stimmt dem Einwender zu, dass die Ortslage Wangern durch 
Durchgangsverkehr aufgrund der räumlichen Lage in der Gemeinde geprägt 
ist. Dennoch beabsichtigt die Gemeinde, gerade den touristischen Verkehr, ver-
ursacht durch An- und Abreiseverkehr in Wangern zu minimieren.  
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Die Gemeinde hat sich in der letzten Zeit intensiv mit der touristischen Entwick-
lung auseinandergesetzt. Die Gemeinde beabsichtigt den Tourismus auf be-
stimmte Orte zu konzentrieren und derzeit überwiegend vom Tourismus ge-
prägte Ortslagen zu stärken und zu fördern. Ortslagen die aktuell nicht so in-
tensiv durch touristische Angebote wie u.a. Übernachtungsmöglichkeiten ge-
prägt sind, möchte die Gemeinde als Dauerwohnort sichern. 
 
Des Weiteren ist die Gemeinde bestrebt, die gewerbliche Entwicklung in Wan-
gern planungsrechtlich zu regeln.  
In der Ortslage Wangern liegt der Fokus bereits jetzt auf dem Wohnen. Die 
Wohnfunktion in Wangern soll gesichert werden. 
Dennoch möchte die Gemeinde Rücksicht auf die bestehenden gewerblichen 
sowie touristischen Betriebe nehmen und das Betreiben der vorhandenen Nut-
zungen planungsrechtlich sichern. Hierzu werden im erneuten Entwurf der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 Festsetzungen zum erweiterten Be-
standsschutz getroffen. 
 
Zu 1. 
Zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 waren Erläuterun-
gen unter Punkt 1.1 in der Begründung enthalten, die sich auf das Verfahren 
nach § 13b BauGB des ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 29 bezogen haben 
und den Grund für die Einbeziehung des gesamten Geltungsbereiches des ur-
sprünglichen Bebauungsplanes Nr. 29 verdeutlicht haben.  
 
Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung entscheidet sich die Gemeinde dazu, 
die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 in das Regelverfahren umzustel-
len. Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 wird nach den Maßgaben des 
§ 2 BauGB aufgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass der erneute Entwurf 
im Regelverfahren fortgeführt wird und zwischen Innen- und Außenbereich un-
terschieden wird. Der hier erwähnte Hausgarten befindet sich planungsrechtlich 
im Außenbereich. 
 
Zu 2. 
Die Begrenzung auf 10.000 m² bei Bebauungsplänen nach § 13b BauGB be-
zieht sich auf die Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO. D.h. maßgeblich 
ist nicht der gesamte Geltungsbereich, sondern die einzelnen Grundflächen der 
Baugrundstücke (GRZ).  
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Da für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 eine Umstellung auf ein 
Regelverfahren erfolgt ist die Begrenzung der Grundfläche nicht mehr zu be-
rücksichtigen.  
 
Zu 3. 
Wegen des Grundstückszuschnittes der Arrondierungsfläche (verhältnismäßig 
kleines Grundstück) ist hier eine höhere GRZ angebracht, als bei den größeren 
Grundstücken. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die weiteren Baugrundstücke innerhalb des 
festgesetzten WA 1 mit einer GRZ von 0,25 ebenfalls Erweiterungsmöglichkei-
ten haben. 
 
Zu 4. 
Die bestehenden Ferienwohnungen genießen materiellen Bestandsschutz. 
Durch die Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz werden diese pla-
nungsrechtlich gesichert und gleichzeitig wird ihnen Erweiterungsmöglichkeiten 
geboten. 
 

Zu 5. 
Nach der öffentlichen Auslegung ergaben sich Änderungen in der Rechtspre-
chung bezüglich des § 13b BauGB. Gemäß einem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes ist der § 13b BauGB unanwendbar. Um möglichen Zweifeln an 
der Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes Nr. 29 frühzeitig zu begegnen, 
entscheidet sich die Gemeinde dazu, die 2. Änderung für den gesamten Gel-
tungsbereich im Regelverfahren fortzuführen.   
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Zu 6. 
Innerhalb eines Hausgartens ist es den Grundstückseigentümern gestattet Ge-
hölzbeseitigungen außerhalb der Brutzeiten durchzuführen. Im Bereich von 
Siedlungslagen ist es unwahrscheinlich, dass sich geschützte Arten innerhalb 
der Gehölzstrukturen befinden.  
 

Zu 7. 
Die Gemeinde entschied sich nach der öffentlichen Auslegung, die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 29 im Regelverfahren fortzuführen. Aufgrund der 
Umstellung auf ein Regelverfahren wird ein erneuter Entwurf erarbeitet. Die 
Gemeinde unterscheidet im Regelverfahren zwischen Innen- und Außenberei-
chen. Zum erneuten Entwurf wird ein Umweltbericht sowie eine Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanzierung für den Geltungsbereich des gesamten Ursprungsplanes 
ergänzt. Die Ermittlung der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erfolgt für die Au-
ßenbereiche, entsprechende Festsetzungen erfolgen mit dem erneuten Ent-
wurf. 
Die Gemeinde möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die bereits in 
Wangern ansässigen Grundstückseigentümer nie einen Ausgleich leisten 
mussten, da der Ursprungsplan nach den Vorschriften des § 13b BauGB auf-
gestellt und rechtskräftig wurde. Demnach gelten Eingriffe als im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zu-
lässig. Somit entfällt die Erforderlichkeit eines Ausgleichs in Sinne der Eingriffs-
regelung. 
 

Zu 8. 
Die Gemeinde hat die Aufgabe, Flächennutzungspläne / Bebauungspläne auf-
zustellen, soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. Der bestehende B-Plan Nr. 16 wurde 2004 rechtskräftig. Der angespro-
chene vorhabenbezogene B-Plan Nr. 12 wurde zwar aufgestellt aber erhielt 
nicht Rechtskraft. Es ist logisch und gehört zur gängigen Planungspraxis, dass 
auch in kleinen Ortslagen wie Wangern mehrere Bebauungspläne aufgestellt 
werden. Gerade wenn, wie im vorliegenden Fall die verschiedenen Bebauungs-
planverfahren viele Jahre auseinander liegen.  
 

Zu 1. 
Es wird erneut darauf hingewiesen, dass die bestehenden Nutzungen Be-
standsschutz genießen. Darüber hinaus werden Festsetzungen zum erweiter-
ten Bestandsschutz getroffen. 
Da Wangern auch vor der Rechtskraft des Ursprungsplanes im Jahr 2017 ein 
faktisches Allgemeines Wohngebiet war, besteht seit über 7 Jahren die Mög-
lichkeit Ferienwohnungen oder sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zu er-
richten.  
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Mit der vorliegenden 2. Änderung werden somit keine Entschädigungsansprü-
che nach § 42 Abs. 2 BauGB hervorgerufen. 
 

Die Unterscheidung zwischen bestehenden bestandsgeschützten Nutzungen 
und der bloßen Nutzungsmöglichkeit erscheint, wegen der verfassungsrecht-
lich zugesicherten höheren Schutzwürdigkeit der ersten Gruppe (bestandsge-
schützte Nutzungen) sachgerecht.  
 

Zu 2. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass neben den bestehenden Nutzungen auch 
für derzeit im Bau befindliche Gebäude, die eine Baugenehmigung auf Grund-
lage des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 29 bzw. dessen 1. Änderung 
erhielten auch Bestandsschutz genießen. 
 

Zu 3. 
Wie bereits erläutert, ist die Gemeinde bestrebt, den bestehenden Nutzungen 
erweiterten Bestandsschutz über entsprechende Festsetzungen im Zuge des 
erneuten Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 zu gewähr-
leisten. Eine weitere Entwicklung der Ortslage Wangern mit touristischen Nut-
zungen ist von der Gemeinde nicht gewollt. Der Tourismus soll sich in anderen 
Ortslagen der Gemeinde konzentrieren und hier gefördert werden. 
Die hier erwähnte Ortslage Kaltenhof ist bereits heute vorwiegend touristisch 
geprägt, sodass hier gänzlich andere Voraussetzungen vorlagen. 
 

Die Gemeinde möchte darauf hinweisen, dass die zulässige Art der baulichen 
Nutzung zum erneuten Entwurf konkretisiert wird. Für die festgesetzten Allge-
meinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 werden innerhalb des gesamten Gel-
tungsbereiches die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen mit Ausnahme von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben sowie 
Ferienwohnungen (§ 13a BauNVO) für unzulässig erklärt. Ferienwohnungen 
sind ausschließlich als Fremdenzimmern oder in der Geschossfläche unterge-
ordnet als Ferienwohnung ausnahmsweise zulässig. 
 

Zu 4. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Gemeinde nach der öffentlichen Aus-
legung aufgrund der aktuellen Rechtsprechung dazu entschlossen hat, die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 im Regelverfahren fortzuführen. Die 
Aussagen zum § 13b BauGB, welche sich im Entwurf auf das Verfahren des 
Ursprungsplanes bezogen haben, werden im Rahmen des erneuten Entwurfes 
aus der Begründung entfernt. 
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Zu 5. 
Die Gemeinde hat sich nach der öffentlichen Auslegung erneut mit der zuläs-
sigen Art der baulichen Nutzung auseinandergesetzt und ein Bestandserhe-
bung durchgeführt. Auf Grundlage der Bestandserhebung werden im Rahmen 
des erneuten Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 Fest-
setzungen zum erweiterten Bestandsschutz getroffen, um den bestehenden 
Nutzungen Planungsrecht zu sichern. 
 
Zu 6. 
Die Gemeinde weist den Vorwurf, die 2. Änderung diene nur privatem Interesse 
entschieden zurück. Die Arrondierung ist vollkommen unabhängig von dem 
Ausschluss der bisher ausnahmsweise zulässigen Nutzungen.  
 
Die Gemeinde beabsichtigt neben der Ausweisung von Bauflächen auch die 
Konkretisierung der zulässigen Art der baulichen Nutzung.  
 
Die Gemeinde hat sich in der letzten Zeit intensiv mit der beabsichtigen bauli-
chen Entwicklung der Ortslage Wangern auseinandergesetzt. Die Gemeinde 
beabsichtigt, den Tourismus auf bestimmte Orte zu konzentrieren und derzeit 
überwiegend vom Tourismus geprägte Ortslagen zu stärken und zu fördern. 
Ortslagen die aktuell nicht so intensiv durch touristische Angebote wie u.a. 
Übernachtungsmöglichkeiten geprägt sind, möchte die Gemeinde als Dauer-
wohnorte sichern, so auch in Wangern.  
Des Weiteren ist die Gemeinde bestrebt, die gewerbliche Entwicklung in Wan-
gern planungsrechtlich zu regeln. In der Ortslage Wangern liegt der Fokus be-
reits jetzt auf dem Wohnen. Die Wohnfunktion in Wangern soll gesichert wer-
den. 
 
Bereits jetzt ist die Ortslage Wangern überwiegend von Wohnnutzungen ge-
prägt. Touristische sowie gewerbliche Nutzungen haben ihren Schwerpunkt in 
anderen Ortslagen des Gemeindegebietes. Die Gemeinde ist bestrebt die Orts-
lage Wangern als Wohnstandort zu fördern und die vorhandenen Nutzungen 
über entsprechende bestandssichernde Festsetzungen planungsrechtlich zu 
sichern. 
 
Die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit 
Ausnahme von untergeordneten Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO wer-
den daher für unzulässig erklärt.  
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Zu 7. 
Die Gemeinde weist die Aussage, es werden Existenzen bedroht, entschieden 
zurück. Wie bereits erläutert werden im erneuten Entwurf Festsetzungen zum 
erweiterten Bestandsschutz getroffen. Die vorhandenen Gewerbebetriebe und 
Ferienwohnungen werden somit planungsrechtlich gesichert. 
 
Zu 8. 
Sofern für eine geplante Gewerbenutzung eine Baugenehmigung vorliegt, hat 
diese formellen und bei Fertigstellung, vor Rechtskraft der 2. Änderung auch 
materiellen Bestandsschutz. Ist dies nicht der Fall, scheiden Entschädigungs-
ansprüche aufgrund der oben genannten Gründe aus. 
 
Die Gemeinde möchte abschließend darauf hinweisen, dass sie weiterhin an 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 festhält. Mit der 2. Änderung wird 
die Art der baulichen Nutzung angepasst und die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 
BauGB werden ausgeschlossen. Lediglich untergeordnete Ferienwohnungen 
nach § 13a BauNVO sind innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und 
WA 2 ausnahmsweise zulässig. Über entsprechende Festsetzungen zum er-
weiterten Bestandsschutz wird den vorhandenen Gewerbebetrieben und Feri-
enwohnungen Bestandsschutz sowie Erweiterungsmöglichkeiten planungs-
rechtlich gesichert. 
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Zu 1. 
Mit dem Ursprungsplan erfolgte keine bauliche Arrondierung, da die Ortslage 
Wangern bei der Aufstellung des Ursprungsplanes bereits überwiegend bebaut 
war. Arrondierungen erfolgen, wenn bestehende bauliche Strukturen ergänzt 
werden bzw. baulich abgerundet werden.  
 
Zu 2. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die mit der 2. Änderung ausgewiesene Bau-
fläche im Ursprungsplan nicht als Ausgleichsfläche festgesetzt wurde. Die Flä-
che wurde als Hausgarten festgesetzt und übernahm nie eine wichtige ökologi-
sche Funktion. 
 
Die Gemeinde begrüßt den Willen des Grundstückeigentümers, die Fläche für 
eine bauliche Entwicklung vorzubereiten. Das Grundstück befindet sich unmit-
telbar angrenzend an den Innenbereich und eignet sich aufgrund der vorhan-
denen Strukturen für eine bauliche Arrondierung der südlichen Ortslage von 
Wangern. 
 
Ob weitere Flächen, die Hausgärten sind, für eine Nachverdichtung in Frage 
kommen, ist einzelfallbezogen zu entscheiden und kann hier nicht generalisiert 
werden. 
 
Zu 3. 
Die Gemeinde möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass, auch wenn es 
aktuell ein konfliktfreies Nebeneinander von Dauer- und Ferienwohnen in der 
Ortslage Wangern gibt, bei weiteren Umwidmungen von Dauer- zu Ferienwoh-
nungen bzw. bei der Errichtung neuer Ferienwohnungen ein Umkippen mit der 
Folge von Nutzungskonflikten nicht auszuschließen ist. Diese Entwicklung 
konnte die Gemeinde bereits in den Ortslagen Gollwitz und Malchow beobach-
ten.  
 
Zu 4. 
Die bestehenden gewerblichen Betriebe genießen Bestandsschutz und werden 
im Rahmen des erneuten Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 29 über Festsetzungen zum erweiterten Bestandsschutz planungsrechtlich 
gesichert. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
 
 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel nimmt zur Kenntnis, dass Widerspruch 
eingelegt wurde. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Gemeinde erneut mit dem Zulässig-
keitsrahmen der Art der baulichen Nutzung auseinandergesetzt hat. Die Ge-
meinde hat eine Bestandserhebung durchgeführt. Um den bestehenden Ge-
werbetreibenden sowie Beherbergungseinrichtungen planungsrechtlichen Be-
standsschutz zu gewährleisten, werden im Rahmen des erneuten Entwurfes 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 Festsetzungen zum erweiterten 
Bestandsschutz getroffen. Es ist also festzustellen, dass mit der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 29 nicht in bestehende Nutzungen eingegriffen wird. 
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Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel möchte darauf hinweisen, dass sich nach 
der öffentlichen Auslegung sowie nach der Behördenbeteiligung aufgrund der 
aktuellen Rechtsprechung zum § 13b BauGB neue Erkenntnisse ergaben, die 
eine erneute Auslegung erfordern. 
 
Das Verfahren nach § 13b BauGB, in dem der Ursprungsplan aufgestellt wurde, 
ist unionsrechtswidrig und § 13b BauGB daher unanwendbar. Die Gemeinde 
entschied sich daher, die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 auf das 
Regelverfahren umzustellen.  
 
 
 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Kostenübernahme in einem städte-
baulichen Vertrag geregelt wird. Es wird daher von einer Anpassung der Be-
gründung abgesehen. 
 
Die Gemeinde möchte zudem darauf hinweisen, dass allen drei Baufelder im 
Bereich des WA 1, welche eine Erhöhung der GRZ erfahren, Erweiterungsmög-
lichkeiten bestehen. Neben dem Grundstückseigentümer, für welchen Baurecht 
geschaffen wird, werden auch den weiteren Grundstückseigentümern Erweite-
rungen innerhalb der Baugrenzen geboten.  
 


